
&i  n  R  A S A

;x
Y

“r Besprechungen

SUAREZ Francısco: Ausgewählte Texte ZU leicht hat man sich ritisch ber die
Völkerrecht. Tübingen: ohr (Paul Begründung der naturrechtlichen Wertauttas-
Sıebeck) 1965 714 Die Klassıker des Völker- SUNSCH Gedanken gemacht WIC S1C Grund-
rechts, 4.) Lw 43 ZSESETZ und der Rechtsprechung der obersten
In der Sammlung ,Dıie Klassiker des Völker- deutschen Gerichte ZU Ausdruck kamen. Nach-

dem sich das Vertrauen die demokratischerechts“, deren Herausgabe Walter Schätzel be-
SONNCH hat, sind als and Texte des SPpanNl- Gesetzgebung und Rechtsprechung wieder SC-
schen Jesuıten Franz Suarez ediert testigt hat, hält INa  - die Frage nach der SILEt-

worden. Ose de Vries S3 wählte die lateinıi- lichen Gründlage und Begrenzung en Rech-
schen Texte AUS und erstellte die deutsche Über- tes für WEN1ISCI vordringlıch Aber gerade
SELZUNg. Er begründet Vorwort dıe der pluralistischen Gesellschaft der viele

früher als selbstverständlich anerkannten Wert-Textgeschichte F{ wırd die Fassung des
Abschnitts ber das Völkerrecht nach der Hand- vorstellungen fragwürdig geworden sind 1St

schriıft der Vorlesungen De egibus VO  3 1601 C111 kritische Besinnung aut die methodischen
rAbr erstenmal Druck veröffentlicht die Möglichkeiten notwendig, WIC INa  - objektiv
Art der Edition, die Herkunft und Auswahl begründeten Werturteilen gelangen kann. In
der Texte. In gelehrt-prägnanten Einlei- dieser S1ıtuation unternımm 6S Matz, 1Ne be-

STiMMLTEe weithin übliche Methode der Rechts-Cung würdigt ose Soder 33 den Theologen
Suarez als Gelehrten, Schriftsteller und Völker- begründung kritischen Analyse er-

echtler zıehen, nämlich die autf Scheler und Hart-
Altred Verdross erklärte ı SCINCL „Abend- INann zurückgehende phänomenologische Wert-

ländischen Rechtsphilosophie“ (Wıen’ dafß philosophie, W1C S1IC Juristischen Raum be-
die spanische Rechtsphilosophie ihren Höhe- sonders VO Coing un Hubmann vertreten

punkt und Abschluß Suarez gefunden habe wırd Diese Wertethik glaubt, Zur Kenntnıs ob-
50 versteht c5 sıch dafß dieser der S VOI- jektiver Werte auf dem Weg sittlichen
dienstvollen Sammlung nıcht fehlen durfte. Die Fühlens vorstoßen können, das als apr1ıOr-
meisterliche Herausgabe der Texte 1ST ber nıcht sche, emotionale Intuıition unmittelbarer als
ur ihrer historischen und aktuellen Be- jede rationale Erkenntnis CIBCNC Evidenz
deutsamkeiıt für das Völkerrecht lobenswert, sıch Dıie Werte werden dabei
das bekanntlich als (Ganzes noch keineswegs kodi- eich objektiver (d subjektiver Willkür eNTt-
fi1ziert vorliegt sondern auch N der SOTS- er und absoluter, idealer Wesenheiten von

fältig erarbeiteten Anmerkungen, denen die allgemeingültiger Normativıtat angesiedelt, das
zahlreichen Zıtate des Suarez verifiziert WeI- neben der Welt des realen Se1nNs steht ihr 1NIO-
den Weniger bekannte utoren werden el logischer Status 1ST das ;ıdeale Ansichsein.
dem Leser vorgestellt. Eın letztes, csehr tzli- Die Kritik VO  . Matz die eingehend und
ches Kapiıtel teilt die wichtigste Literatur ZUr überzeugend den ontologischen Grundlagen die-
Völkerrechtslehre des Suarez MItT. SCr Wertphilosophie nachspürt, richtet siıch VOL

Walf SJ allem die Trennung zwischen dem realen
Seın, das VO  3 diesen utoren positivistischem
Sinne als wertneutral gedacht wird und
davon unabhängigen Wert, dessen Seinsweılse
sich nıcht recht klären aßt Insbesondere machtMATZ Ulrich Rechtsgefühl und objektive

Werte. Eın Beıtrag ZALT Kritik des wertethischen deutlich WIC N} C1nNn Fe111Cs Wertfühlen
Naturrechts. München Beck 1966 X 1 1458 für 1Ne Rechtsbegründung SEeENUZT, weiıl dann
(Münchener Studien ZUr Politik 5 Lw. 20,— aller Betonung der Objektivität der Werte

Die»Wiederkehr des Naturrechts die bei allen Streitiragen nichts übrigbleibt, als sich
aut die Evidenz emotionalen Intul1-iNnan nach dem Krieg der Bundesrepublik als

Reaktıon das rıtten Reich began- LLON berufen, die nıcht wieder nachgewilesen,
SCHC gesetzliche Unrecht eobachten konnte, ber auch nıcht VO  3 allen andern ZEetEeLLLT WEeI-

scheint den etzten Jahren wieder rela- den kann. Indem durch Kritik
tivistischeren Grundhaltung Platz machen, ungenügenden Rechtsbegründung aber-

daß bereits wieder VO „Renaıissance maligen Diskreditierung des Natur-
des Rechtspositivismus gyesprochen wird Viel- rechtsdenkens vorzubeugen suchte, hat sich
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